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RS OGH 1982/9/21 10Os99/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1982

Norm

StGB §277 Abs1

Rechtssatz

Kurzfristiger Vorbehalt der endgültigen Auswahl des Tatobjekts für einen im übrigen bereits fest geplanten

Raubüberfall aus einem Kreis von drei bestimmten, schon auf ihre bestmögliche Eignung hiezu überprüften

Bankfilialen stellt nicht in Frage, daß die Tat schon in ihren wesentlichen Momenten konkretisiert ist.
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